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Die schriftliche parlamentarische Ani'r~ der Abgeordneten zum 

Nationalrat Hietl und Genossen, Nr. 2196/J, betreffend Be

zeichungswahrheit für Weinbrand, beehre ich mich wie folgt 

zu beantworten: 

Mein Ressort ist bemüht eine möglichst rasche Kodifizierung des 

Codex-KapitelS Weinbrand zu erreichen. 

Vom Vertreter des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft 

in der Codex-Korrmission wurde im Oktober 1.J. ein Antrag gestellt, 

seitens der Unterkarnrnission Spirituosen das Kapitel Brennwein 

vordringlich zu behandeln. 

Ler Unterkonmission Spirituosen wurde ein Entwurf vorgelegt, in 

dem ein "Weinbrand echt" mit 100% Weindestillatanteil vorgesehen 

ist ( so wie nach der gegenwfurtigen Regelung) und ein"Weinbrand" 

( Weinbrand ohne nähere Bezeichnung)mit mindestens 50% Weindestillat

anteil, ( zur Zeit nur für 1'Weinbrand" ist kein Mindestanteil 

an Weindestillat vorgeschrieben - branchenüblich sind 30%). 
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r''Iein Ressort wird bemüht selIl, im Interesse der Weinproduzent:=n 

einen mÖGlich hohen Brennweinanteil in "Weinbränden" zu erreichen 

und in diesem Sinne die Arbeiten der Codex-Konmission zur 

Kodifizierung des Kapitels Weinbrand unterstützen. 
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